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Sachverhalt und Anträge 

I. Auf die europäische Patentanmeldung 78 100 641.6 ist das eu

ropäische Patent 0 ООО 905 erteilt worden. Die Patentansprü

che dieses Patentes umfassen einen unabhängigen und zwei ab

hängige Ansprüche. Der unabhängige Anspruch 1 hat folgenden 
Wortlaut: 

"Straßenfahrzeug mit zwei Fahrzeugteilen, die über ein Gelenk 
miteinander verbunden sind, das mit Dämpfungs und/oder 
Blockiereinrichtungen versehen ist, die beiderseits des Ge

lenks je ein Paar von Stützarmen umfassen, deren Enden bei 
Knickung des Gelenks in einem Richtungssinn mit Anschlagflä

chen gegeneinander gespannt sind, dadurch gekennzeichnet, daß 
die zusammenwirkenden Anschlagflächen (12, 13) der Stützarme 
(6, 7) mit ineinandergreifenden, eine seitliche Relativbewe

gung verhindernden Erhöhungen (16) und Vertiefungen (17) ver

sehen sind. " 

II. Gegen dieses Patent hat die Firma MAN Maschinenfabrik Ein

spruch eingelegt. Sie begründet den beantragten Widerruf des 
Patentes in vollem Umfang im Hinblick auf die neuheitsschäd

liche Vorwegnahme durch die Druckschrift "lastauto omnibus", 
54. Jahrgang, Juli 1977, Nummer 7, Seiten 60 bis 62. 

III. Nach Prüfung des Einspruchs hat sich die Einspruchsabteilung 
dieser Auffassung angeschlossen. Sie hat demnach das Patent 
durch Entscheidung vom 3. Juni 1983 im Grunde der Art. 52 (1) 
und 54 EPÜ widerrufen. 

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 20. Ju

li 1983 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr 
Beschwerde eingelegt und beantragt, unter Aufhebung des 
Widerrufs das Patent im vollen Umfange aufrechtzuerhalten. 



Als Begründung wird angeführt, daß die knappen Andeutungen 
der Entgegenhaltung für den Durchschnittsfachmann nicht aus
reichten , um zum Patentgegenstand zu gelangen. 

V. Gegen diese Auffassung wendet sich die Einsprechende und Be
schwerdegegnerin in ihrer Erwiderung und beantragt Zurückwei
sung der Beschv/erde und Bestätigung des erstinstanzlichen Be
schlusses . 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie der 
Regel 64 EPÜ; sie ist daher zuläsEiig. 

2. Die Tatsache der Veröffentlichung der von der Einsprechenden 
angezogenen Druckschrift vor dem PrioritätsZeitpunkt des eu
ropäischen Patentes steht außer Streit. 

3. Der Text des angezogenen Dokumentes beschreibt ein Straßen
fahrzeug mit zwei Fahrzeugteilen, die über ein Gelenk mitein
ander verbunden sind, das mit Dämpfungs- und Blockiereinrich-
tungen versehen ist. Hierbei kommen Hydraulikzylinder und 
Stützarme rechts und links vom Drehkranz zum Einsatz, zu dem 
Zweck, Schlingerbewegungen des Fahrzeugs zu vermeiden (Seite 
62, zweite Spalte). Insoweit entspricht der im Dokument be
schriebene Gegenstand vollständig dem in der Beschreibungs-
einleitung (Spalte 1, Zeile 1) des angefochtenen Patentes an
gegebenen allgemeinen Stand der Technik. In bezug auf das Zu
sammenwirken der Stützarme enthält der Text des Aufsatzes 
keinerlei Angaben oder auch nur Andeutungen. 

4. Bezüglich der bildlichen Darstellungen ist zunächst festzu
stellen , daß im Prinzip eine Offenbarung in einer Zeichnung 
oder Abbildung allein, also ohne Unterstützung durch einen 



begleitenden Text, durchaus möglich ist. Allerdings muß dann 
von der bildlichen Darstellung gefordert werden, daß sie bei 
Betrachtung durch den Durchschnittsfachmann ihm den fragli
chen Gegenstand eindeutig und jeden Zweifel ausschließend 
vermittelt. Es ist also nicht nur der Grad der Deutlichkeit 
der bildlichen Darstellung zu beurteilen, sondern auch der 
Wissensstand und die Vorgangsweise des Fachmannes beim Studi
um einer Abbildung. 

5. Der Fachmann nun, der ohne Kenntnis des der Erfindung zugrun
de liegenden Problems (siehe auch die Abschnitte 3 und 7) an 
die Abbildungen herangeht, wird zunächst aus dem Phantombild 
der Gelenkverbindung (unten rechts auf Seite 51) eine nähere 
Erläuterung der Angaben "Hydraulikzylinder und Stützarme 
links und rechts vom Drehkranz" im Beschreibungstext des 
Aufsatzes erhalten: Die Stützarrae sind paarweise angeordnet, 
sie berühren sich mit ihren Enden, wobei diese Berührung bei 
starker Knickung an einer Seite des Drehgelenks aufgehoben 
wird. Wie die zusammenwirkenden Enden der Stützarme ausgebil
det sind, lehrt dieses Bild nicht, es zeigt sogar weniger als 
dasjenige, was im Patent als Stand der Technik vorausgesetzt 
wird (konvexe, gegeneinander gewölbte Anschlagplatten, Spalte 
1, Zeile 12) . 

6. Bei der Darstellung links unten ist nicht zu bestreiten, daß 
bei Zuhilfenahme eines Vergrößerungsglases die Ausbildung der 
zusammenwirkenden Enden mit einer Verzahnung zu entnehmen 
ist, insbesondere bei dem links dargestellten Gelenkhebel
paar. Die Fotografie ist weniger klar: auf der rechten Seite 
ist das mit dem einen Stützarm zusammenwirkende Element nicht 
zu sehen; dies ist zwar links durchaus der Fall, es ist aber 
schwer, selbst bei Kenntnis des Anmeldungsgegenstandes, die 
aus hellen und dunklen Flecken bestehende Konfiguration zu 
deuten. Man erwartet eine symmetrische Ausbildung der beiden 



zusammenwirkenden Elemente; doch gerade dies ist aus der Dar
stellung nicht mit Sicherheit abzuleiten. Auch eine Lupe 
bringt wegen des groben Rasters keine Hilfe. 

7. Bei normaler Betrachtung mit dem unbewaffneten Auge und bei 
der normalerweise vom Durchschnittsfachmann zu erwartenden 
Intensität des Studiums der Veröffentlichung ist das Ergebnis 
nicht eindeutig und zweifelsfrei. Zwar wird man erwarten kön
nen, daß der Fachmann sich der üblichen Hilfsmittel, wie Ver
größerung der Abbildung oder Vergrößerungsglas bedient, doch 
muß eine ausreichende Veranlassung vorliegen, sich dieser 
Hilfsmittel zu bedienen, etwa eine Andeutung im begleitenden 
Text oder das Wissen darum, daß ein bestimmtes Problem vor
liegt. Das erste ist nicht der Fall, das zweite ist nicht be
hauptet bzw. nachgewiesen worden. Es ist daher davon auszuge
hen, daß das in der Patentbeschreibung, Sp. 1, Z. 21 angege
bene Problem der Erfindung, nämlich zu erreichen, daß die 
Dämpfungseinrichtung ruckfrei arbeitet, neu und somit dem die 
Entgegenhaltung studierenden Fachmann unbekannt ist. 

Mangels einer entsprechenden Veranlassung wäre es daher unan
gemessen, vom Durchschnittsfachmann zu fordern, die bildneri
schen Darstellungen gleichsam Punkt für Punkt mit einer Lupe 
abzutasten, um aller nur irgendwie erkennbaren Details hab
haft zu werden. 

8. Die Veröffentlichung in "lastauto omnibus" bietet demnach dem 
Fachmann keine eindeutige und klare Offenbarung. Der Gegen
stand des Anspruches 1 ist daher neu (Artikel 54 (1) E P Ü ) . Da 
unter der Voraussetzung der Neuheit der erfinderische Schritt 
(Artikel 56 EPÜ) unbestritten ist, war der Widerruf des Pa
tentes nicht begründet. 

9. Es wurde kein Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr 
nach Regel 67 EPÜ gestellt. Die Lage des Falles würde eine 
Rückzahlung auch nicht rechtfertigen. 



Entscheidungsformal 

Der Beschwerde der Patentinhaberin wird stattgegeben, die 
Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Pateni 
amtes vom 3. Juni 1983 wird aufgehoben und das europäische 
Patent Nr. 0 ООО 905 unverändert aufrechterhalten. 

Der G-eschäftsstellenbeamte: Der Vorsitzende: 

gez. J. Rückerl gez. G. Andersson 


